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Maklervertrag 

( Frau
( Herr
( Firma

- im folgenden Auftraggeber genannt -

beauftragt hiermit die

Kraft & Kanik OHG 

Zeilweg 20
60439 Frankfurt/M.

- im folgenden Makler genannt -

1. Der Maklerauftrag erstreckt/beschränkt sich auf 

(
sämtliche Risiken/Sparten
( alle betrieblichen Versicherungen

(
die in der Anlage aufgeführten und an deren Stelle abgeschlossenen Versicherungsverträge

(
die nachstehend aufgeführten Sparten:

Privatversicherungen 
Betriebsversicherungen

(


(



(


(



(


(



(


(



Ausgenommen von diesem Maklervertrag sind:

(
Versicherungsverträge mit Direktversicherern

(
Sozialversicherungsangelegenheiten 

(
Versicherungsverträge mit ausländischen Versicherern (ohne Sitz und Niederlassung in Deutschland)

· bestehende Lebens- u. Krankenversicherungen
2. Der Makler wird unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB beauftragt,

a) den Versicherungsbedarf des Auftraggebers in diesen Sparten durch eine Risiko- und Bedarfsanalyse auf Grundlage der dem Makler zur Verfügung gestellten Unterlagen und Angaben zu ermitteln;

b) dem Auftraggeber auf dieser Grundlage bedarfsgerechte Versicherungen von aufsichtsrechtlich in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Risikoträgern mit Ausnahme von courtagefreien Tarifen und Direktversicherungen zu einer nach den jeweiligen Marktverhältnissen angemessenen Prämien-Leistungs-Relation zu vermitteln. Dabei hat der Makler nicht allein die Höhe der Versicherungsbeiträge zu berücksichtigen, sondern insbesondere auch Erfahrungswerte mit den Anbietern und bei Personenversicherungen auch seriöse Prognosewerte zu den Anbietern, aus deren Produkten er Vorschläge zum Abschluss eines Vertrages auswählt. Solange der Makler den Auftraggeber nicht schriftlich über die (vorläufige) Abdeckung eines Risikos unterrichtet hat, darf der Auftraggeber nicht auf das Bestehen von Versicherungsschutz vertrauen, auch wenn der Versicherungsschutz bereits beantragt ist.

c) den Auftraggeber im Schadenfall im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere soweit die Vorschriften des Rechtsberatungsgesetzes es erlauben, zu beraten und zu unterstützen und Verhandlungen mit den Versicherern zu führen. 

3. Hauptleistungspflicht des Maklers ist die Vermittlung; Beratungs- und Serviceleistungen verstehen sich lediglich als Nebenleistungen.

4. Vertrags- und risikorelevante Änderungen hat der Auftraggeber dem Makler unverzüglich mitzuteilen.

5. Auf Anfrage des Auftraggebers wird der Makler die Versicherungs​verträge des Auftraggebers auf ihre Aktualität überprüfen und Vorschläge zur Anpassung des Versicherungsschutzes und/oder der Vertragskonditionen an veränderte Risiko- oder Marktverhältnisse unterbreiten. Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass der Makler auch ohne ausdrückliche Anfrage mittels sämtlicher zur Verfügung stehender Medien (Telefon, Handy, Telefax, E-Mail etc.) Angebote unterbreitet oder eine Überprüfung anbietet. Dieses Einverständnis kann der Auftraggeber jederzeit durch schriftliche Erklärung beschränken oder widerrufen.

6. Eine rechtsgeschäftliche Vertretung (Abgabe von Willenserklärungen zur Beantragung oder Beendigung von Versicherungsverträgen) des Auftraggebers durch den Makler erfolgt – soweit dies im Einzelfall nicht ausdrücklich anders geregelt und dann entsprechend Vollmacht erteilt wird – grundsätzlich nicht. Der Makler wird aber bereits durch diesen Maklerauftrag bevollmächtigt, mit Wirkung für den Auftraggeber die nach den Vorschriften des VVG, der VVG-InfoV notwendigen Unterlagen und Informationen mit Wirkung für den Auftraggeber entgegenzunehmen (§ 164 Abs. 3 BGB), Auskünfte bei Versicherern und Sozialversicherungsträgern einzuholen, bei der Schadensabwicklung für vom Makler vermittelte oder betreute Versicherungen mitzuwirken und Untervollmachten zu erteilen. Sofern der Auftraggeber den Makler mit der Betreuung bereits bestehender, nicht über den Makler vermittelter Verträge beauftragt, gilt der Makler als bevollmächtigt, den bisherigen Betreuer sowie den Versicherer hiervon zu unterrichten.

7. Soweit von den Versicherungsunternehmen unterstützt, wird der gesamte Geschäftsverkehr zwischen dem Auftraggeber und dem Versicherer, über den Makler abgewickelt, der den Auftraggeber bedarfsgerecht unterrichtet. 

8. a)
Neben der Prämienzahlung für die Versicherungsverträge entstehen dem Auftraggeber grundsätzlich keine zusätzlichen Kosten. Die Courtage, die der Makler für die Vermittlung und Betreuung der Versicherungsverträge erhält, ist in der Regel Bestandteil der Versicherungsprämie und wird vom Versicherer gezahlt. 

b) Wünscht der Auftraggeber die Vermittlung eines abschlusskostenfreien oder -reduzierten Tarifs oder einer Direktversicherung, hat er den Makler diesbezüglich ausdrücklich schriftlich zu beauftragen, da der Makler solche Tarife sonst nicht anbietet (s. Ziff. 2.b). 

c) Soweit ausnahmsweise die Courtage nicht in der Prämie enthalten ist, wird die Courtage auf Honorarbasis gesondert geregelt. 

9. a)
Der Makler haftet dem Auftraggeber nur für grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln, sofern ihm nicht die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht zur Last fällt oder der Schaden üblicherweise von der Haftpflichtversicherung eines Maklers abgedeckt ist. 

b) Soweit der Makler für eine leicht fahrlässige Pflichtverletzung haftet, ist die Haftung auf den vertragstypischen, bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden beschränkt. Gegenüber Unternehmern gilt diese Haftungsbegrenzung auch bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung. 

c) Die Haftung ist außer in Fällen des Vorsatzes auf 1 Mio. € begrenzt.

d) Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen entfalten keine Wirkung bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder im Falle einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

10. Der Maklervertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann vom Auftraggeber jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich gekündigt werden. Der Makler kann den Vertrag mit einer Frist von einem Monat schriftlich kündigen.

11. Alle Ansprüche aus diesem Vertrag verjähren in 24 Monaten nach Entstehung und Kenntniserlangung des Berechtigten von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schuldners, spätestens aber in fünf Jahren ab dem Schluss des Jahres, in dem die Fälligkeit eintritt. Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich. Spätestens verjähren diese Ansprüche jedoch ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in fünf Jahren nach Beendigung des Maklerauftrages. Die abgekürzte Verjährungsregelung gilt nicht in den Fällen, in denen der Gesetzgeber zwingend eine längere Verjährungsfrist vorsieht (insb. § 202 BGB – Haftung wegen Vorsatzes – und § 309 Nr. 7 BGB – Haftung für Personenschäden und bei grobem Verschulden).

12. Der Maklervertrag unterliegt deutschem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz des Maklers, sofern der Auftraggeber Kaufmann ist.

13. Nebenabreden sind  nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

14. Sollte eine Vorschrift dieses Vertrages unwirksam sein oder durch die Rechtsprechung oder durch gesetzliche Regelungen unwirksam werden, so hat dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge. Die nichtige Bestimmung ist durch eine Regelung zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck am nächsten kommt.

15. Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass Daten aus den Antragsunterlagen und/oder der Vertragsdurchführung (z.B. Beiträge, Versicherungsfälle, Kündigungen, Risiko-/Vertrags​änderungen) gespeichert und an Untervermittler und Versicherer im erforderlichen Umfang übermittelt werden dürfen. Die Einwilligung zur Datenübermittlung erstreckt sich auch auf die Übermittlung von Daten an Rückversicherer. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an Makler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit dies zur Vertragsvermittlung erforderlich ist. Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages auch für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten Versicherungsverträgen und bei künftigen Anträgen. 
____________________________________


____________________________________



Ort, Datum           
(Auftraggeber)                                                            Ort, Datum         (Makler)
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